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§ 29 KSchG Klageberechtigung
 KSchG - Konsumentenschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Der Anspruch kann von der Wirtschaftskammer Österreich, der Bundesarbeitskammer, dem Österreichischen

Landarbeiterkammertag, der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund, dem Verein für Konsumenteninformation und dem Österreichischen

Seniorenrat geltend gemacht werden.

2. (2)Liegt der Ursprung des Verstoßes (§§ 28 Abs. 1 und 28a Abs. 1) in Österreich, so kann der Anspruch auch von

den von der Kommission gemäß Art. 5 der Richtlinie 2020/1828/EU über Verbandsklagen zum Schutz der

Kollektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG, ABl. Nr. L 409 vom

4. Dezember 2020 S. 1, veröffentlichten Stellen und Organisationen eines anderen Mitgliedstaates der

Europäischen Union geltend gemacht werden, sofern deren Satzungszweck die Klagsführung rechtfertigt und die

von dieser Einrichtung geschützten Interessen in diesem Mitgliedstaat beeinträchtigt werden.

3. (3)Die Veröffentlichung ist bei Klagseinbringung nachzuweisen.
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